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A Allgemeine Bestimmungen 

(1) Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Verwendbarkeit des 

Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.  

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung 

von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 

Bescheinigungen. 

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, 

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

(4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender 

Regelungen in den „Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauproduktes 

Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen 

und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis an der 

Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 

Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. 

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt 

werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Kiwa 

GmbH, Polymer Institut. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem 

allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des 

allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Von der Kiwa 

GmbH, Polymer Institut, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung“ 

enthalten. 

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die 

Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, 

wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

 

 

B Besondere Bestimmungen 

1  Gegenstand und Verwendungsbereich 

 

1.1  Gegenstand 

 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für die Herstellung und Verwendung 

der Abdichtung NORDIC 2-K-Bitumen-Dickbeschichtung der Nordhessischer 

Baustoffmarkt GmbH & Co. KG als Bauwerksabdichtung entsprechend der 

Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB), Ausgabe 

August 2023, lfd. Nr. C 3.30. 

 

1.2  Verwendungsbereich 

 

Das Abdichtungssystem NORDIC 2-K-Bitumen-Dickbeschichtung darf in folgenden 

Verwendungs-bereichen verwendet werden:  

 

NORDIC 2-K-Bitumen-Dickbeschichtung darf für die außenliegende Abdichtung von 

Übergängen auf Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand mit 

Fugenbreiten von maximal 0,5 mm gegen aufstauendes Sickerwasser und drückendes 

Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 0,3 bar (3 m Wassersäule) 

verwendet werden.  
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Übergänge im Bereich von Bodenfeuchte (Wassereinwirkungsklasse nach DIN 

18533-1: W1-E) benötigen kein bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Die in diesem 

allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis behandelten Bauprodukte können aber 

auch in diesem Bereich eingesetzt werden.  

Das vorliegende abP gilt nicht für die Anwendung von Stoffen zur Abdichtung in 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gemäß §§ 62, 63 WHG. 

Sie ist auch für Wasserwechselzonen geeignet. Die Abdichtung genügt den 

Anforderungen der Nutzungsklasse A der Beanspruchungsklassen 1 und 2 

entsprechend der WU-Richtlinie. 

. 
 

2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

 

2.1 Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte 
 

2.1.1  Zusammensetzung und Eigenschaften 

 

Die zweikomponentige, normalentflammbare, kunststoffmodifizierte Bitumendick-

beschichtung NORDIC 2-K-Bitumen-Dickbeschichtung wird in Verbindung mit der 

PCI Gewebebahn und dem Voranstrich PCI Pecimor®-Betongrund appliziert. 

 

Die aus NORDIC 2-K-Bitumen-Dickbeschichtung hergestellte Abdichtung hat 

folgende Eigenschaften: 

 

- ausreichend haftfest auf mineralischem Untergrund 

- wasserdicht gegenüber einem Wasserdruck von 0,3 bar bei Fugenöffnung 

zwischen angrenzenden Bauteilen von maximal 0,5 mm  

- dauerhaft hinterlaufsicher 
 

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prüfgrundsätzen zur Erteilung von 

allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Fugenabdichtungen PG-ÜBB, 

Oktober 2010 erbracht. Der zugehörige Prüfbericht ist im Polymer Institut hinterlegt. 

NORDIC 2-K-Bitumen-Dickbeschichtung muss dem bei der Verwendbarkeitsprüfung 

untersuchten Material entsprechen und die im Prüfbericht angegebenen technischen 

Kenndaten besitzen.  

Für den Einsatz als Flächenabdichtung besitzt NORDIC 2-K-Bitumen-

Dickbeschichtung eine Leistungserklärung gemäß EN 15814 und ist mit einer CE-

Kennzeichnung versehen. 

 

2.1.2  Kennwerte  

 

Die technischen Kennwerte des Produktes sind bei der Prüfstelle hinterlegt. Sie dienen 

auch als Bezugswerte für den Übereinstimmungsnachweis. 

 

Folgende Kenndaten gelten für die Gewebeeinlage PCI Gewebebahn: 

Farbe: weiß 

Material: E-Glas 

Flächengewicht [g/m²]: 150 

Reißfestigkeit  (N/5cm): Kette: 1840; Schuss: 1560 

Fadendichte (10 cm): Kette: 15; Schuss: 14 
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 

 

2.2.1 Herstellung 
 

Das Bauprodukt bzw. die Produktkomponenten werden werksmäßig hergestellt. 

 

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung 

 

Die auf den Gebinden vermerkten Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen wie 

z.B. Gefahrguttransportrecht oder Gefahrstoffrecht sind zu beachten. 

 

Das Bauprodukt ist in geschlossenen Gebinden trocken und frostfrei zu lagern. 

Hinsichtlich der Mindestlagerungsdauer sind die Angaben des Herstellers zu beachten. 

 

 

2.2.3 Kennzeichnung des Produktes und der Komponenten 

 

2.2.3.1 Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen)  

 

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) 

nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet 

werden. Das Ü-Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:  

 

• Name des Herstellers  

• Herstellwerk 

• Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses und Bezeichnung der 

Prüfstelle 

 

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht möglich ist, auf dem Beipackzettel 

anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach 

Abschnitt 3 erfüllt sind.  

 

2.2.3.2  Zusätzliche Angaben  

 

Folgende Angaben müssen auf dem Bauprodukt, der Verpackung des Bauproduktes 

oder dem Beipackzettel enthalten sein:  

 

• Produktbezeichnung  

• Chargennummer  

• Herstelldatum und Haltbarkeits- oder Verfallsdatum  

• Verwendungsweck  

• Hinweis auf die zugehörige Verarbeitungsvorschrift  
 

Die Produktkomponenten sind als zum Bauprodukt gehörig zu kennzeichnen. 
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Werden Systemkomponenten, die zur Erfüllung bauaufsichtlich relevanter Aufgaben 

beitragen, einzeln vertrieben, so sind die einzelnen Systemkomponenten mit einem 

Hinweis zu versehen, dass es sich um eine Komponente eines Abdichtungssystems 

handelt. 

 

Auf den Gebinden ist der Inhalt des Abschnittes 1.2 „Verwendungsbereich“ in vollem 

Umfang wiederzugeben. 

 

 

3 Übereinstimmungsnachweis 

 

3.1 Allgemeines 

 

Gemäß der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB),       

lfd. Nr. C 3.30 erfolgt der Nachweis der Übereinstimmung des Bauproduktes mit den 

Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses durch eine 

Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen 

Produktionskontrolle (WPK) und einer Überprüfung des Bauproduktes vor 

Bestätigung der Übereinstimmung (Erstprüfung) durch eine dafür bauaufsichtlich 

anerkannte Stelle (ÜHP). 

 

 

3.2 Erstprüfung (EP) 
 

Für die Durchführung der Erstprüfung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfür 

anerkannte Prüfstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstprüfung sind die Prüfungen 

der Kennwerte nach Abschnitt 2.1.3 vorzunehmen. Dabei dürfen die Prüfwerte 

maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den Bezugswerten abweichen. 

 

Die Erstprüfung kann für das Herstellwerk entfallen, da die Proben für die Prüfung im 

Rahmen des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des 

Herstellwerks entnommen wurden. 

 

Ändern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstprüfung 

vorzunehmen. 

 

 

3.3 Werkseigene Produktionskontrolle 
 

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und 

durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller 

vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der 

dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte/Bauarten den 

Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen.  

 

Im Rahmen der WPK sind die aufgeführten Prüfungen gemäß DIN EN 15814 in der 

angegebenen Häufigkeit vorzunehmen. Dabei dürfen die Prüfwerte maximal um die 

angegebenen Toleranzen abweichen. 
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Orientiert sich das Prüfraster an besonderen Produktionsabläufen oder Chargengrößen, 

so ist sicherzustellen, dass die Gleichmäßigkeit der Produktzusammensetzung in 

gleicher Weise gewährleistet ist.  

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten wie Verstärkungseinlagen oder 

Grundierungen zusammen mit dem Dichtungsmaterial vertreibt, so hat er sich von den 

bestimmungsgemäßen Eigenschaften der Stoffe zu überzeugen.  

Dies kann entweder durch die Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die 

Vorlage eines Werkszeugnisses 2.2 nach DIN EN 10204 des Lieferanten der 

Verstärkungseinlage und/oder der Grundierung geschehen. Maßgebend hierfür sind 

die unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte und Toleranzen.  

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte 

angeliefert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der 

erforderlichen Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch für diese Komponenten die 

Bestimmungen für den Übereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten 

werden.  

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte 

angeliefert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der 

erforderlichen Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch für diese Komponenten die 

Bestimmungen für den Übereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten 

werden und diese gemäß Abschnitt 2.2.3 gekennzeichnet werden.  

 

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und 

auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:  
 

• Bezeichnung des Bauprodukts/der Bauart,  

• Art der Kontrolle,  

• Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts/der Bauart,  

• Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,  

• Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.  
 

Die Aufzeichnungen über die werkseigene Produktionskontrolle müssen mindestens 

fünf Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Prüfstelle bei Änderungen 

oder Verlängerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehörde vorzulegen.  

Bei ungenügendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die 

erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen 

Produkte auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist 

sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit 

dem Ü-Zeichen gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit übereinstimmenden 

ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und 

zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle 

unverzüglich zu wiederholen.  
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3.4  Übereinstimmungsnachweis  

 

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses 

allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss für jedes Herstellwerk mit einer 

Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage der Erstprüfung und 

der werkseigenen Produktionskontrolle gemäß 3.2 und 3.3 erfolgen. Die 

Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des 

Bauproduktes mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß 2.2.3.1 

abzugeben. Gemäß den Bestimmungen der Landesbauordnungen ist das Ü-Zeichen 

auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn 

dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum 

Lieferschein anzubringen. 

 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

 

Die Hinweise des Technischen Merkblattes in der Anlage sind zu beachten. 

(1) Die Übergangsabdichtung „NORDIC 2-K-Bitumen-Dickbeschichtung“ ist auf der 

wasserbeanspruchten Seite des Bauwerkes mit einer Mindestbreite von 20 cm auf 

das Bauteil mit hohem Wassereindringwiderstand zu führen und entsprechend den 

im Verarbeitungsblatt angegebenen Vorgaben aufzubringen. An den 

Betonuntergrund sind folgende Anforderungen zu stellen: 

- Beton mit hohem Wassereindringwiderstand 

- Oberfläche sauber, eben, grat- und fehlstellenfrei, ohne lose Bestandteile und 

Zementschlämme, frei von Schalöl und anderen trennenden oder den 

Haftverbund störenden Bestandteile - diese Vorgaben sind sorgfältig 

einzuhalten und vor der Ausführung der Abdichtung zu überprüfen. 

- Die Oberfläche muss trocken bis mattfeucht sein. 

- Stoßfugen von Elementwänden und Fasen an den Fugenkanten sind vor dem 

Auftrag der Abdichtung mit den vom Hersteller dafür benannten Produkten 

auszufüllen.  

- Bei einer überstehenden Bodenplatte ist eine systemverträgliche Hohlkehle 

auszuführen.  

- Ist die Anordnung einer Hohlkehle nicht möglich, muss der Fugenspalt mit 

einem  druckstabilen systemverträglichen Material gefüllt werden (z.B. starre 

mineralische Dichtungsschlämme), das als Fugenrücklage für die 

Dichtungsschicht dient. 

(2) Die Verarbeitungsanweisung sowie das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis 

müssen an der Einbaustelle vorliegen.  

(3) Der Untergrund muss fest, eben und frei von Nestern, Lunkern, Rissen sein. 

Verunreinigungen sind zu entfernen. Die Hinweise des Technischen Merkblattes 

sind zu beachten.  

(4) Das Anmischen der Bitumendickbeschichtung erfolgte im Mischungsverhältnis  

3 : 1. Die Pulverkomponente wird in die Flüssigkomponente eingestreut und mit 

einer schnell laufenden Bohrmaschine (600 – 800 min-1) gerührt bis eine 

knotenfreie, homogene Masse entsteht. 

Es wird mit einem Gesamtverbrauch von 5,0 l/m² gearbeitet. 
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(5) Das Aufbringen einer Kratzspachtelung gilt nach DIN 18533 nicht als Abdichtungs- 

auftrag. Die Abdichtung ist zum Erreichen einer einheitlichen Schichtdicke in zwei 

Arbeitsgängen aufzubringen. Die PCI Gewebebahn ist in die Abdichtung einzulegen. 

Es ist sicherzustellen, dass eine geforderte Trockenschichtdicke von mindestens  

4 mm eingehalten wird. 

 Die Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur sollte + 5 °C nicht unter- und + 30 °C 

nicht überschreiten. Direkte Sonneneinstrahlung und Regeneinwirkung während der 

Trocknungsphase sind zu vermeiden. 

 
 

5  Rechtsgrundlage 

 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird gemäß § 22 der Hessischen 

Bauordnung (HBO), in der Fassung vom 06.07.2018, zuletzt geändert Juli 2023, in 

Verbindung mit der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technischen Baubestimmungen 

(H-VV TB), Stand 01.08.2023, lfd. Nr. C 3.30, erteilt 

 

 

6 Rechtsbehelfsbelehrung 

  

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ist Widerspruch bzw. Klage 

entsprechend den rechtlichen Regelungen des Landes zulässig, in dem der 

Antragssteller seinen Sitz hat. Im Fall eines Widerspruchrechts ist der Widerspruch 

innerhalb eines Monats nach Erhalt dieses allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnisses schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kiwa GmbH, Polymer Institut, 

Quellenstraße 3, 65439 Flörsheim-Wicker einzulegen. Maßgeblich für die 

Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs bei der Kiwa GmbH, 

Polymer Institut. 

 
 

Flörsheim-Wicker,  08.09.2023 

 

 

 

 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) N. Machill 

Prüfstellenleiterin 
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